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92.Bekanntmachung

Offentliche Bekanntmachung der Stadt Schwerte

GemalB § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes iiber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) wird be-
kannt gemacht, dass die Bezirksregierung Arnsberg die Satzung des Sparkassenzweckverbandes der
Stddte Dortmund und Schwerte genehmigt und im Amtsblatt fiir den Regierungsbezirk Arnsberg
(Nr.44/2025 vom 01.11.2025) veréffentlicht hat.

Schwerte, 03.11.2025

Axourgos
Biirgermeister
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93. Bekanntmachung

Entwurf der 24. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Schwerte
»Feuerwehr Ergste®
- Einleitungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 17.11.2025
- Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
und
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 207 der Stadt Schwerte
”Feuerwehr Ergste”
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 17.11.2025
- Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

In seiner Sitzung am 29.05.2024 hat der Ausschuss flir Planen, Bauen und Wohnen des Rates der Stadt
Schwerte auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBL. I S. 3634) in der zurzeit giiltigen Fassung beschlossen:

1. Fiir den rdumlichen Geltungsbereich der Anlage 1 dieser Vorlage ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB
der Bebauungsplan Nr. 207 ,,Feuerwehr Ergste* aufzustellen.

2. Die 24. Anderung des Flichennutzungsplans der Stadt Schwerte ist im Parallelverfahren gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB innerhalb des Geltungsbereichs der Anlage 2 durchzufiihren. Die Darstel-
lung ist von ,,Jandwirtschaftlicher Flache* zu ,,Gemeinbedarfsflache” mit der Zweckbestim-
mung ,.,Feuerwehr* zu dndern.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist in Form eines 14-
tagigen Aushangs der Planunterlagen im Rathaus der Stadt Schwerte durchzufiihren. Parallel
ist die Beteiligung der Behorden und sonstigen Tréger offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB durchzufiihren.

Beabsichtigt ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerétehauses siidlich der Justizvollzugsanstalt im
Stadtteil Ergste. Durch die Errichtung des Feuerwehrgebdudes soll der aktuelle Standort an der
Kirchstralle ersetzt werden.

Die Abgrenzung des Anderungsbereiches des Flichennutzungsplanes ist identisch mit dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 207. Beide Bereiche sind dem beigefiigten Ubersichtsplan auf Seite
340 zu entnehmen.

Fiir die Zulassigkeit des Vorhabens ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 207 erforderlich. Parallel
hierzu ist der rechtskriftige Flichennutzungsplan der Stadt Schwerte zu &ndern, dieser stellt die Flachen
zurzeit als ,,Flache fiir die Landwirtschaft dar.

Der Entwurf der 24. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Schwerte und der Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 207 liegen mit den jeweiligen Begriindungen und Umweltberichten gem. § 3 Abs.
1 BauGB in Form eines 14-tigigen Aushangs vom 08.12.2025 bis einschl. 22.12.2025 wihrend folgen-
der Zeiten:

montags — donnerstags  von 8.00 — 16.00 Uhr
freitags von 8.00 — 12.00 Uhr

im Planungsamt, Rathaus I, Ebene 4, Rathausstralle 31 zu jedermanns Einsicht 6ffentlich aus. Wéahrend
der Auslegungsfrist konnen Anregungen schriftlich oder wihrend der Dienststunden auch zur Nieder-
schrift im Planungsamt, Rathaus I, Ebene 4, Rathausstral3e 31 in 58239 Schwerte, vorgebracht werden.
Zu diesen Zeiten besteht ebenfalls die Mdglichkeit, Auskunft zu den Planinhalten zu bekommen.

Die Veroffentlichung im Internet erfolgt auf der Internetseite Biirgerbeteiligungen | Beteiligung NRW
Stadt Schwerte. Zusétzlich stehen Informationen auf der Internetseite www.schwerte.de zur Verfiigung.
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https://beteiligung.nrw.de/portal/schwerte/beteiligung/themen
https://beteiligung.nrw.de/portal/schwerte/beteiligung/themen
http://www.schwerte.de/

Auskiinften zur beabsichtigten Planung werden unter der Rufnummer 02304/104-639 erteilt.
Vorstehendes wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

61-26-03/207
61-20-02/24

Schwerte, 17.11.2025

Der Biirgermeister

Axourgos
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG -

Der Entwurf der 24. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Schwerte (FNP) ,,Feuerwehr Erg-
ste” vom 17.11.2025 — Einleitungsbeschluss — sowie der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes
Nr. 207 der Stadt Schwerte Feuerwehr Ergste” vom 17.11.2025 werden hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Aufstellungsbeschliisse nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgefiihrt,

b) der Einleitungsbeschluss bzw. Aufstellungsbeschluss ist nicht ordnungsgemaf 6ffentlich bekannt
gemacht worden,

¢) der Biirgermeister hat den Einleitungsbeschluss bzw. Aufstellungsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Ich bestitige, dass gemal § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung fiir das Land

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist.

Schwerte, 17.11.2025
Der Biirgermeister

Axourgos

339



e

..my;'

A2 TN
\ Auf dem Semb)|

In der Heide

Am Spieck

Ubersichtsplan M. 1 : 5000

Bebauungsplan Nr. 207

2 und 24. Anderung des Flachennutzungsplanes
"Feuerwehr Ergste"

340



94. Bekanntmachung

Amtliche Bekanntmachung

L Gruppenauskiinfte an Parteien, Wiihlergruppen und andere Triger von Wahlvorschliigen
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen

Gemal § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) in der z. Zt. giiltigen Fassung, darf die Meldebe-
horde Parteien, Wéhlergruppen und anderen Tragern von Wahlvorschldgen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs vor der Wahl
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister iiber die in § 44 Abs. 1
Satz 1 BMG bezeichneten Daten (Vor- und Familienname, Doktorgrad, derzeitige Anschriften) von
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit fiir deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten diirfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten libermittelt werden, darf diese nur fiir die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spétestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 16schen
oder zu vernichten.

IL. Gruppenauskiinfte iiber Alters- und Ehejubilien

GemailB § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Meldebehdrde Mandatstrégern sowie
Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister iiber Alters- oder Ehejubilien von Einwoh-
nern erteilen, sofern der Dateniibermittlung nicht widersprochen wurde.

Die Auskunft darf nur die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten des/der Betroffenen sowie
das Datum und die Art des Jubildums umfassen.

Als Jubilden im Sinne des Bundesmeldegesetzes gelten
e die Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. Lebensjahres und jedes weiteren
Lebensjahres
e das 50-jdhrige Ehejubildum und jedes folgende Ehejubildum

I11. Gruppenauskiinfte an Adressbuchverlage

GemilB § 50 Abs. 3 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehdrde zu allen Einwohnern, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen liber Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften.

Die tibermittelten Daten diirfen nur fiir die Herausgabe von Adressbiichern (Adressenverzeichnisse in
Buchform) verwendet werden.

Jede betroffene Person hat das Recht, der Ubermittlung ihrer Daten nach den Ziffern I bis 111 zu wider-
sprechen.

Der Vollstindigkeit halber weise ich darauf hin, dass noch weitere Widerspruchsrechte bestehen:

e Dateniibermittlung an eine 6ffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft (wenn die be-
treffende Person als Familienangehorige (Ehegatten, minderjéhrige Kinder und Eltern
minderjdhriger Kinder) von Mitgliedern einer 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehoren.

Dies gilt nicht, soweit Daten fiir Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen
Religionsgesellschaft iibermittelt werden (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG)
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e der jahrlich bis zum 31. Mérz statt findenden Dateniibermittlung an das Bundesamt
fiir Personalmanagement der Bundeswehr zu Personen, die im darauffolgenden
Jahr volljihrig werden, zum Zwecke der Ubersendung von Informationsmaterial auf-
grund des § 58 ¢ Abs. 1 des Soldatengesetzes (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG)

Die Betroffenen konnen jederzeit der Datenweitergabe beim Biirgerservice der Stadt Schwerte, Rat-
hausstraBe 31, 58239 Schwerte widersprechen.

Schwerte, 21.11.2025
Stadt Schwerte
Der Biirgermeister

Axourgos
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95. Bekanntmachung

Gesetz zur Anderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011
(Wehrrechtsinderungsgesetz 2011 - WehrRAndG 2011)

Gemal § 58 ¢ Absatz 1 des Gesetzes liber die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz-SG) in der
zurzeit giltigen Fassung, ibermitteln die Meldebehorden dem Bundesamt fiir das Personalmanagement
der Bundeswehr zum Zweck der Ubersendung von Informationsmaterial jéhrlich bis zum 31. Mérz fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehorigkeit, die im nédchsten Jahr volljahrig werden:

1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwartige Anschrift.

Die Dateniibermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes
widersprochen haben.

GemaB § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz weise ich durch diese 6ffentliche Bekanntmachung darauf hin,
dass die Personen, die im Kalenderjahr 2026 das achtzehnte Lebensjahr vollenden, der Datentibermitt-
lung im Rahmen des § 58 ¢ des Soldatengesetzes-SG widersprechen kdnnen.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegeniiber der Stadt Schwerte — Biirgerservice -, Rat-

hausstr. 31, 58239 Schwerte zu erkléren.

Die Ubermittlung der Daten an das Bundesamt fiir das Personalmanagement der Bundeswehr erfolgt

zwischen dem 01. und 31.03.2026.

Schwerte, 21.11.2025
Stadt Schwerte
Der Biirgermeister

Axourgos
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96. Bekanntmachung

Offentliche Zustellung

Fiir Frau Ramona Frick, letzte bekannte Anschrift Zum Kellerbach 11 a in 58239 Schwerte, liegt bei
der Stadt Schwerte, Amt fiir Finanzen/Zahlungsabwicklung, Konrad-Zuse-Stralie 10, 58239 Schwerte,
Zimmer 227 folgendes Schriftstiick zur Abholung bereit:

e Bescheid 21-60-1000/Pf. 270/25 vom 07.11.25

Das Schriftstiick kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr in Empfang genommen werden.

Die Schriftstiicke gelten gemdl § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes fiir das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz —L.ZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010)
jeweils in der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis
dahin nicht abgeholt worden sind. Durch diese 6ffentliche Zustellung konnen Fristen in Gang gesetzt
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Schwerte, 20.11.2025
Stadt Schwerte
Der Biirgermeister

Amt fiir Finanzen/Zahlungsabwicklung
Im Auftrag

gez. Fietkau
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97.Bekanntmachung

Jahresabschluss 2023 der Stadt Schwerte

Der vom Rat der Stadt Schwerte mit der Priifung des Jahresabschlusses 2023 beauftragte Rechnungs-
priifungsausschuss hat dem Jahresabschluss der Stadt Schwerte fiir das Jahr 2023 ein uneingeschrénktes
Testat erteilt und den Bestdtigungsvermerk der ortlichen Rechnungspriifung in unverénderter Form
ibernommen. Das Ergebnis der Priifung des Jahresabschlusses 2023 wurde wie folgt zusammengefasst:

Bestiitigungsvermerk

Nach dem abschlieenden Ergebnis der Priifung erhebt der Rechnungspriifungsausschuss keine Ein-
wendungen und billigt den von dem Kdmmerer aufgestellten und vom Biirgermeister bestétigten Jah-
resabschluss der Stadt Schwerte zum 31. Dezember 2023 und den als Anlage beigefiigten Lagebericht
fiir das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.

Die Rechnungspriifung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung, Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt fiir das Haushaltsjahr 2023 gepriift.
In die Priifung wurden die Buchfiihrung, die Inventur, das Inventar und die Ubersicht der &rtlich festge-
legten Nutzungsdauern der Vermogensgegenstinde einbezogen. Die Inventur, die Buchfiihrung sowie
die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen
und den ergénzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen
in der Verantwortung des Biirgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der Rechnungspriifung ist es, auf der
Grundlage der durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung tiber den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchfiihrung, der Inventur, des Inventars sowie der ortlich festgelegten Nutzungsdauern der Ver-
mogensgegenstinde und iiber den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlusspriifung wurde nach § 102 Gemeindeordnung NRW (in der ab dem 01.01.2019 gel-
tenden Fassung) und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) und vom Institut der
Rechnungspriifer (IDR) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsméiBiger Abschlusspriifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungs-
mafBiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Priifungshandlungen werden die Kenntnisse iiber die Tatigkeit und {iber das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen iiber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der
Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise fiir die Angaben in Inventar, Ubersicht iiber 6rtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Ver-
mogensgegenstinde, Buchfithrung, Jahresabschluss und Lagebericht iiberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsitze
und der wesentlichen Einschitzungen des Biirgermeisters der Stadt sowie die Wiirdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Der Rechnungspriifungsausschuss ist der Auf-
fassung, dass die Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir die Beurteilung bildet.

Die Priifung hat nicht zu Einwendungen gefiihrt.

Nach der abschlieSenden Beurteilung des Rechnungspriifungsausschusses aufgrund der bei der Priifung
gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungsma-
Biger Buchfiihrung ein den tatsdchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der Stadt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergédnzenden Satzungen
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.
Wesentliche Schwiéchen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess
konnten nicht festgestellt werden.

Schwerte, den 02.07.2025

gez. Ulrich Halbach
Vorsitzender des Rechnungspriifungsausschusses
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Der Rat der Stadt Schwerte hat gemaf3 § 96 Abs. 1 GO NRW in seiner Sitzung am 01.10.2025 den vom
Rechnungspriifungsausschuss gepriiften Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme in
Hohe von 343.336.728,87 EUR festgestellt.

Zusammen mit der gemdl § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
(KomHVO NRW) in 2023 vorgenommenen negativen Wertberichtigung in Hohe von 170.783,20 EUR
erhoht sich das Eigenkapital des Vorjahres von 19.398.408,07 EUR auf 25.576.568,09 EUR zum
31.12.2023.

Der Jahresiiberschuss 2023 belduft sich auf 6.348.943,22 EUR.

GemalB § 96 Abs. 1 GO NRW wurde dem Biirgermeister fiir das Haushaltsjahr 2023 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2023 und der Bericht iiber die Priifung des Jahresabschlusses wird gem. § 96 Abs.
2 GO NRW im Rathaus II der Stadt Schwerte, Konrad-Zuse-Str. 10, Raum 222, bis zur Feststellung des
Jahresabschlusses 2024 durch den Rat der Stadt Schwerte zur Einsichtnahme verfiigbar gehalten.

Vorstehendes wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Schwerte, den 18.11.2025
Der Biirgermeister

gez. Dimitrios Axourgos
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98. Bekanntmachung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schwerte fiir die Haushaltsjahre 2026
und 2027

Auf Grund des § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), wird folgendes bekannt gegeben:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schwerte fiir die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit
ihren Anlagen kann ab dem 01.12.2025 wihrend der Dienststunden:

montags bis freitags  von 8.00 bis 12.00 Uhr
dienstags, donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr

im Rathaus II, Konrad-Zuse-Str. 10, 58239 Schwerte, Zimmer 218 sowie im Internet auf der Homepage
der Stadt Schwerte eingesehen werden.

Die Beschlussfassung im Rat der Stadt Schwerte erfolgt voraussichtlich am 11.02.2026.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schwerte fiir die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit
ihren Anlagen kdnnen Einwohner oder Abgabepflichtige Einwendungen in der Zeit vom 01.12.2025
bis einschliefllich 19.12.2025 bei der vorgenannten Stelle schriftlich oder miindlich zu Protokoll erhe-

ben.

Uber fristgerecht erhobene Einwendungen beschlieBt der Rat in 6ffentlicher Sitzung.

Schwerte, den 27.11.2025

Der Biirgermeister

gez.
Dimitrios Axourgos

347



348

schwerte

APP

Mehr finden statt suchen!

Wer in Schwerte up to date bleiben will, bekommt Stadtplan fur die ganze Familie. Mit Hilfe der kosten-
jetzt alle Infos im Hosentaschenformat mit der freien Schwerte APP finden Sie alles, was man fur
neuen Schwerte APP geliefert. Ob Veranstaltungen, Schwerte braucht.

Schwerter Top-News, Apothekenservice oder der

Mehr Wissen! Mehr Service!

Lokaler Nachrichtendienst 9) Apothekennotdienst

Veranstaltungskcflen.d.er fur Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion
Schwerte — ganz individuell
Abfahrtsmonitor fur

offentliche Verkehrsmittel

Energiespartipps %

=] i j=de

Energieverbrauchs-Vergleich

Mehr Erleben!

Qo Familienstadtplan mit
v den Schwerter Highlights

# Laden im S R )
Ein Service Ihrer Stadtwerke Schwerte & AppStore ”Gmgle play




	92. Bekanntmachung
	Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Schwerte

	93. Bekanntmachung
	Entwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schwerte  „Feuerwehr Ergste“ - Einleitungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 17.11.2025 - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und Aufstellung des Bebauungsplane...

	94. Bekanntmachung
	Amtliche Bekanntmachung

	95. Bekanntmachung
	Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011  (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 - WehrRÄndG 2011)

	96. Bekanntmachung
	Öffentliche Zustellung

	97. Bekanntmachung
	Jahresabschluss 2023 der Stadt Schwerte

	98. Bekanntmachung
	Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schwerte für die Haushaltsjahre 2026 und 2027


